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Dieses Posting setzt den Beitrag vom 25. 11. 2010 fort. Man kann es als Kritik des
Buches, »Regime-Kollisionen, Zur Fragmentierung des globalen Rechts« von
Andreas Fischer-Lescano und Gunther Teubner (Frankfurt a.M. 2006) lesen.
Die systemtheoretische Analyse behauptet für das neue Weltrecht, verglichen mit
den Rechten territorialer Rechtsordnungen, eine neue Qualität. Es ist eine gängige
Argumentationsstrategie, die Gegenposition, von der man seine Entdeckung
abheben will, kontrastreich darzustellen. Man darf deshalb kritisch fragen, ob die
Unterschiede wirklich so groß sind. Der Antwort kommt man näher, wenn man den
Vergleich zwischen den traditionellen territorial begrenzten Rechtssystemen und
den neuartigen Rechtsphänomenen der Globalisierung konsequent in den
systemtheoretischen Rahmen stellt. Dieser Rahmen wird leicht verlassen, wenn
nicht zwischen dem Weltrecht im engeren Sinne und einem Weltrecht im weiteren
Sinne unterschieden wird. Das Weltrecht i. e. S. besteht aus der Menge der
neuartigen globalen Rechtsbildungen. Das Weltrecht i. w. S. ist alles Recht der
Weltgesellschaft unter Einschluss auch der territorialen Rechte der Staaten. Das
Weltrecht i. e. S. ist das neue Weltrecht. Das Weltrecht i. w. S. ist das ganze
Weltrecht.
Systemtheoretisch geht es um die Frage nach der Reichweite des Weltrechts und
nach seiner Binnenstruktur. Wenn wir von einem einzigen Weltrechtssystem
ausgehen, dann umfasst es nicht bloß das neue, sondern das ganze Weltrecht. Die
Binnenstruktur des Weltrechtssystems kann man unter dem Gesichtspunkt seiner
Einheit oder unter dem Aspekt seiner Differenzierung betrachten. Die Einheit des
Systems stützt sich auf seinen Recht/Unrecht-Code. Aber zum Systemcode gehören
auch Programme, die die Zuteilung der Kommunikationen zu den Codewerten
steuern. Und da scheint es an einem einheitlichen Programm für das ganze
Weltrecht zu mangeln. »Die Einheit des Weltrechts [gründet sich] nicht mehr
strukturell wie im Nationalstaat auf gerichtshierarchisch abgesicherter Konsistenz
des Normgefüges, sondern bloß noch prozessual auf den Verknüpfungsmodus der
Rechtsoperationen«. [1]Regime Kollisionen S. 34. Das ist freilich keine Besonderheit
des neuen Weltrechts. Auch für die nationalen Rechtssysteme gilt, dass sie ihre
Einheit allein aus der Verknüpfung von Rechtsoperationen beziehen, die man
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prozessual nennen mag oder auch nicht. Die hierarchische Ordnung dagegen
betrifft nur den Innenbereich der nationalen Systeme. Im Außenverhältnis, und
damit auch im Verhältnis untereinander, gibt es keine Hierarchie. Der
Zusammenhang zwischen den nationalen Rechtsordnungen ist also nicht stärker als
derjenige zwischen den »thematisch-funktionalen« Rechtsregimes.
Es geht auch gar nicht um die innere Ordnung der nationalen Rechtssysteme,
sondern um die Frage, wie sich diese in die Weltgesellschaft einfügen. Wenn
insoweit Hierarchie als Differenzierungsmodus ausscheidet, bleiben vor allem die
segmentäre Differenzierung. Sie bedeutet die Gliederung in prinzipiell gleiche
Teilsysteme. Die Gliederung der Welt nach dem Prinzip der Territorialität ist daher
eine segmentäre. Offen bleibt, ob es sich dabei um eine primäre Differenzierung
oder um eine Zweitdifferenzierung handelt.
Die Antwort gibt Luhmann: »Die Weltgesellschaft ist, soweit es um
Systemdifferenzierung geht, durch einen Primat funktionaler Differenzierung
gekennzeichnet.« [2]RdG 572. Daneben besteht »die segmentäre
Zweitdifferenzierung des weltpolitischen Systems in »Staaten«. [3]RdG 582. Das
bedeutet, dass die Gliederung in nationale Rechte nicht länger eine primäre
segmentäre Differenzierung bildet. Nach der Entstehung der funktional
differenzierten Weltgesellschaft hat die territoriale Gliederung nur noch die
Bedeutung einer segmentären Zweitdifferenzierung. Die nationalen Rechtssysteme
sind nur noch Subsysteme des Weltrechts.
Quer dazu liegt eine andere Zweitdifferenzierung des Weltrechtssystems, die nur
das neue Weltrecht erfasst, nämlich eine sektorielle Differenzierung nach
Regelungskomplexen.
»Die Gesellschaftsfragmentierung schlägt in der Weise auf das Recht durch, dass
eine erfolgsorientierte politische Regulierung unterschiedlich strukturierter
Gesellschaftsbereiche eine Parzellierung von issue-spezifischen Policy-Arenen
erfordert, die sich ihrerseits stark juridifizieren. Damit wird die traditionelle
Binnendifferenzierung nach dem Prinzip der Territorialität in relativ autonome
nationale Rechtsordnungen überlagert von einem sektoriellen
Differenzierungsprinzip: der Differenzierung des Weltrechts nach transnational
einheitlichen Rechtsregimes, die ihre Außengrenzen nicht territorial, sondern issue-
spezifisch definieren und einen globalen Geltungsanspruch erheben. Dabei ist zu
betonen, dass es nicht darum geht, die alte Differenzierung in nationale
Rechtsordnungen abzulösen. Niemand behauptet, dass der Nationalstaat in
Prozessen der Globalisierung abgeschafft wird, auch wenn dies von Sympathisanten
des Nationalstaates immer wieder unterstellt wird. Es geht nicht um Ersetzung einer
Binnendifferenzierung durch die andere, sondern um die Überlagerung zweier
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unterschiedlicher Prinzipien: territorial-segmentäre und thematisch-funktionale
Differenzierung.« [4]Fischer-Lescano/Teubner, Fragmentierung des Weltrechts, 2007,
Internetfassung S. 10; ähnlich dies., Regime-Kollisionen, 2006, 36.
Ein »sektorielles Differenzierungsprinzip« gehört nicht zum vertrauten Katalog der
Differenzierungsformen der Systemtheorie. [5]Luhmann (Die Gesellschaft der
Gesellschaft, 1997, 613) nennt vier solcher Formen: (1) Segmentäre
Differenzierung; (2) Differenzierung nach Zentrum und Peripherie, (3)
Stratifikatorische … Continue reading Das sehen natürlich auch Fischer-Lescano und
Teubner:
»Die Trias segmentärer, hierarchischer und funktionaler Differenzierung scheint hier
nicht zu funktionieren. Weder sind die globalen Rechtsregimes als gleichartige
Segmente anzusehen, noch sind sie untereinander hierarchisch aufgebaut, noch
folgen sie den Kategorien der gesellschaftsweiten Funktionssysteme.« [6]Fischer-
Lescano/Teubner, Regime-Kollisionen, 2006, 37.
Dass die Sektorenbildung für transnationale Rechtsregimes nicht der Einteilung der
gesellschaftsweiten Funktionssysteme folgen soll, liegt nicht auf der Hand.
Immerhin sprechen Fischer-Lescano/Teubner von einer »thematisch-funktionalen
Differenzierung« [7]Regime-Kollisionen, S. 37., und die Nähe etwa der lex mercatoria
zum Wirtschaftssystem oder der lex sportiva zum System des Sports ist auffällig.
Die Zuordnung ist nicht immer so klar. Aber es nicht zu übersehen, dass viele
Rechtsregimes enge Bindungen zu einem Funktionssystem haben. Das gilt nicht nur
für die Privatregimes, sondern auch für die meisten völkerrechtlich gestützten
Regelungskomplexe. Nur so lässt es sich erklären, dass sich die »Bereichslogiken«
in die Rechtsregimes hinein verlängern und zu Regime-Kollisionen führen.
Warum die globalen Rechtsregimes, anders als die nationalen Rechtssysteme, nicht
als gleichartige Segmente angesehen werden könnten, wird von Fischer-Lescano
und Teubner nicht begründet. Es handelt sich um prinzipiell gleichartige Strukturen,
und das genau ist das Kriterium für segmentäre Differenzierung. Mit der Erfindung
einer neuen Differenzierungsform ist nichts gewonnen. Die sektoriell genannte
Differenzierung der Rechtsregimes kann man ohne weiteres als eine segmentäre
einordnen. Und zwar handelt es sich auch insoweit um eine segmentäre
Zweitdifferenzierung. Denn die Regimes sind ihrerseits Subsysteme des Weltrechts:
Die Regimes werden als Systeme behandelt: Sie verfügen intern über die
Autonomie begründende Reflexivität ihrer Rechtsbildungsprozesse. Ihnen wird eine
Eigenlogik zugeschrieben und sie gehen strukturelle Kopplungen ein. Man könnte
allenfalls fragen, welchem Code die Rechtsregimes gehorchen, dem allgemeinen
Rechtscode oder einem regimespezifischen? Zieht man hier wieder die Parallele zu
den nationalen Rechtssystemen, ist die Antwort klar. So wie die territorial
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begrenzten Rechtssysteme nicht über einen territorial geprägten, sondern nur über
den allgemeinen Rechtscode verfügen, beziehen die transnationalen Rechtsregimes
ihre Systemidentität nicht aus einem themenspezifischen, sondern nur aus dem
allgemeinen Rechtscode. Wie sich daneben die Bindung zwischen den
Rechtsregimes und ihren Muttersystemen systemtheoretisch konstruieren lässt,
steht auf einem anderen Blatt.
Es ist offensichtlich, dass die globalen Rechtsregimes untereinander nicht
hierarchisch verknüpft sind. Daraus folgt indessen nicht, dass sie nicht intern
hierarchisch strukturiert wären. Zum politikwissenschaftlichen Regimebegriff gehört
die proliferation of tribunals: Ein Regime geht typisch mit ausformulierten Regeln
und Verfahren einher. Oft gehört zu den Verfahren auch eine gerichtsähnliche
Instanz. Tatsächlich ergibt auch die systemtheoretische Detailanalyse der diversen
Rechtsregimes, dass diese intern hierarchisch aufgebaut sind. [8]Teubner beschreibt
etwa die innere Struktur der Codes of Conduct transnationaler Unternehmen als
hierarchisch (Selbst-Konstitutionalisierung transnationaler Unternehmen?, 2010,
14). Daraus wird sogar ein besonderes Thema, nämlich die
Selbstkonstitutionalisierung der Rechtsregimes. Ein hierarchischer Aufbau im
engeren Sinne wäre nicht einmal notwendig, wenn nur eine einzige
Letztentscheidungsinstanz besteht, wie es bei den privaten Regimes der Fall ist,
wenn die Normierungen nur eine Schiedsgerichtsklausel enthalten Daher spricht die
Existenz von 125 gerichtsähnlichen Entscheidungsinstanzen für das neue Weltrecht
ebenso wenig gegen die Einheit des Weltrechtssystems wie die Existenz von 196
Staaten mit eigenen Rechtssystemen.
Es bleibt die Frage, wie diese Rechtsregimes koordiniert sind, wenn nicht
hierarchisch. Die Antwort von Fischer-Lescano und Teubner heißt: Heterarchisch
durch Interlegalität. Aber im Grunde ist die Frage falsch gestellt, jedenfalls wenn
man die territoriale und die sektorielle Differenzierung parallel betrachtet. Dann
wäre die Analogie zur nationalstaatlichen Hierarchie innerhalb der einzelnen
Regimes zu suchen. Die Koordination zwischen den transnationalen Rechtsregimes
liegt dann auf der gleichen Ebene wie diejenige zwischen den nationalen
Rechtssystemen. Daher passt die Antwort »heterarchisch durch Interlegalität« auf
beide.
Die Parallelisierung von transnationalen Rechtsregimes und territorialen
Rechtssystemen lässt sich weiter führen. Der sachliche Beitrag der Systemtheorie
zur Beobachtung der Globalisierung des Rechts liegt darin, dass die Fragmentierung
des Rechts aus dem Gegeneinander der gesellschaftlichen Funktionssysteme erklärt
wird. Aber das ist im Vergleich mit den territorialen Rechtssystemen keine
Besonderheit. Die Funktionssysteme nehmen auf territoriale Grenzen keine
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Rücksicht, und so leiden die nationalen oder territorialen Rechte unter deren
»Expansionsdrang« und ihren konkurrierenden »Eigenrationalitäten« nicht weniger
als die transnationalen Rechtsregimes. Tatsächlich hatte Teubner auch innerhalb
der nationalen Rechtssysteme eine der Fragmentierung des globalen Rechts
entsprechende »Polykontexturalität« ausgemacht.
»Der Ultrazyklus zwischen dem Recht und den gesellschaftlichen Teilsystemen
»führt dazu, daß das Recht sich immer stärker pluralisiert und fragmentiert, weil es
sich in gesellschaftliche Abhängigkeiten begibt, seine dogmatische und
konzeptuelle Einheit zugunsten einer ›postmodernen‹ Vielheit der Rechtsdiskurse
aufgibt.« [9]Verrechtlichung – ein ultrazyklisches Geschehen, 1997; 25.
Wenn die nationalen Rechte die Folgeprobleme besser im Griff haben, so liegt das
weniger an ihrer hierarchischen Binnenstruktur, sondern eher an ihrer
Allzuständigkeit, daran, dass sie, anders als die transnationalen Rechtsregimes,
nicht thematisch begrenzt sind.
Das Auftauchen autonomer Privatregimes, so erfahren wir, führe zum
»Zusammenbruch der klassischen Rechtsnormenhierarchien« [10]Fischer-
Lescano/Teubner, Regime-Kollisionen, S. 48.. Das ist eine rhetorische
Dramatisierung. Im Weltrecht hat es bisher keine »klassische
Rechtsnormenhierarchie« gegeben, die zusammenbrechen könnte, und die
Hierarchien der nationalen Rechte werden durch das neue Weltrecht nicht
unmittelbar tangiert. Aber natürlich kann man fragen, wie die Funktion der
Hierarchie im Weltrecht ausgefüllt wird.
»Was aber tritt an die Stelle einer Rechtsnormenhierarchie? – die Differenz Zentrum
/Peripherie. Während im Zentrum des Rechts die Gerichte stehen, setzt sich die
Peripherie autonomer Rechtsregimes aus politischen, ökonomischen,
organisationalen religiösen Normierungskomplexen zusammen, die an der Grenze
des Rechts zu autonomen Gesellschaftssektoren stehen, dennoch aber integraler
Bestandteil des Rechtssystems selbst sind. Wieder ist es die Fragmentierung der
Weltgesellschaft, die neue Bruchlinien, nun zwischen dem Rechtszentrum, der
Rechtsperipherie und den gesellschaftlichen Umwelten des Rechts erzeugt. An den
Kontaktstellen der Rechtsperipherie zu den autonomen Gesellschaftssektoren
formieren sich plurale Rechtsbildungsmechanismen: standardisierte Verträge,
Vereinbarungen professioneller Verbände, Routinen formaler Organisation,
technische und wissenschaftliche Standardisierungen, habituelle Normalisierungen,
informelle Konsense von NGOs, Medien und gesellschaftlichen Öffentlichkeiten.«
[11]Ebenda S. 48.
Die Differenzierung zwischen Zentrum und Peripherie bezieht sich nicht auf die
Beziehung von Elementen eines Systems untereinander, sondern auf deren Stellung
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im System. Gerichte haben eine zentrale Stellung im Rechtssystem ähnlich wie
Krankenhäuser im Gesundheitssystem oder Universitäten im Wissenschaftssystem.
Im Weltrecht, so verstehe ich das letzte Zitat, rücken die Gerichte aus dem Zentrum
des Systems an die Peripherie. Welche Gerichte, die nationalen Gerichte oder die
Entscheidungsinstanzen der transnationalen Rechtsregimes? Eigentlich können nur
die letzteren gemeint sein, denn die nationalen Gerichte sind definitionsgemäß weit
von den »pluralen Rechtsbildungsmechanismen« des transnationalen Rechts
entfernt, gehören sie doch einer anderen Systemkategorie an. So verstanden ist die
Aussage nicht besonders aufregend. Dass es auf der globalen Ebene an einer
übergreifenden Gerichtshierarchie fehlt, wird niemand in Abrede stellen. Allerdings
ist der Kontrast zur territorialen Ebene nicht so stark, wie er rhetorisch aufgebaut
worden ist. Auch im Nationalstaat gibt es all die Phänomene, die Fischer-Lescano
und Teubner »an den Kontaktstellen der Rechtsperipherie« ausgemacht haben,
wenn auch vielleicht nicht in der gleichen Intensität.
Richtig und wichtig ist an der systemtheoretischen Konzeption die Beobachtung,
dass transnationales Recht sich weitgehend themenspezifisch entwickelt hat. Aber
eine besondere Kollisionsanfälligkeit des neuen Weltrechts folgt allein daraus nicht.
Die Kollisionsneigung soll vielmehr aus der Nähe der transnationalen Rechtsregimes
zu den gesellschaftlichen Funktionssystemen resultieren. Die Tatsache solcher
Affinität muss man wohl akzeptieren. Doch wo sind die Konflikte? Dieser Frage soll
ein weiterer Beitrag nachgehen.
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